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Enthält

die Gesetze, Verordnungen usw. vom 5. Januar bis 23. Dezember 1912
nebst zwei Abkommen vom Jahre 1905, einer Erklärung und einem Über-
einkommen vom Jahre 1910 und einem Allerhöchsten Erlaß, einem Gesetz,
einem Erlaß des Reichskanzlers, einem Vertrage, drei Abkommen, drei

Notenwechseln und drei Bekanntmachungen vom Jahre 1911.

                      (Von Nr. 4001 bis einschl. Nr. 4155.)

                                Nr. 1 bis einschl. Nr. 67.

Berlin)
zu haben im Kaiserlichen Postzeitungsamte.


